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A. Einleitung

I. Ausgangslage

„Blutgrätsche mit Folgen“1, „Lebenslange Karriere im Krankenhaus“2,
„50.000 Euro Schadensersatz für Blutgrätsche“3, lauteten nur einige der Schlag-
zeilen, nachdem das OLG Hamm4 einem Amateur-Fußballspieler ein Schmer-
zensgeld in Höhe von 50.000 E nach einem Foul mit extremer Verletzungsfolge
zusprach und damit die vorab ergangene erstinstanzliche Entscheidung des LG
Dortmund5 bestätigte. Der verletzte Fußballer wurde in einem Verbandsspiel der
Kreisliga A mit gestrecktem Bein von dem beklagten Gegenspieler gefoult und erlitt
dadurch schwerste Knieverletzungen. Beide Instanzen werteten das Verhalten des
Beklagten als massiv regelwidrig und begründeten unter dieser Annahme einen
Schadensersatzanspruch des Klägers aus § 823 Abs. 1 BGB.6

Radioberichterstattungen und auch das Fernsehen griffen den Fall in ihren
Sendeformaten auf und diskutierten dabei vordergründig, ob das Schmerzensgeld zu
einem gerechten Ausgleich für die extremen Verletzungen des Geschädigten bei-
tragen könne.7 Die Entscheidung befeuerte aber auch die – in den letzten Jahren
immer wieder breit in der Öffentlichkeit geführte – Diskussion über erhöhte Ge-
waltbereitschaft insbesondere im Amateursport, alltäglich werdende Unsportlich-
keiten mit teils gravierenden Verletzungsfolgen, die Abkehr vom fairen Aufeinan-
dertreffen der Sportler und den schleichenden Verfall des Vorbildcharakters des
Sports und der Sportler. Verlässliche Daten, die diese Thesen eindeutig belegen
könnten, existieren bislang aber nicht. So ereignen sich zwar jährlich weit über eine
Million Sportunfälle in Deutschland, von denen 90% dem nicht organisierten und

1 http://www.stern.de/sport/fussball/schmerzensgeld-urteil-im-fussball-blutgraetsche-mit-
folgen-1932952.html; zuletzt abgerufen am 31. Juli 2018.

2 http://www.reviersport.de/215650-vfb-luenen-schmerzensgeld-brutalo-foul.html; zuletzt
abgerufen am 31. Juli 2018.

3 http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-hamm-urteil-i6u24111-blutgraetsche-foul-fuss
ball-schadensersatz-schmerzensgeld/; zuletzt abgerufen am 31. Juli 2018.

4 OLG Hamm, SpuRt 2013, 123.
5 LG Dortmund, Urt. v. 24.10.2011–12 O 415/10.
6 OLG Hamm, SpuRt 2013, 123; LG Dortmund, Urt. v. 24.10.2011–12 O 415/10.
7 So strahlte der Radiosender „1Live“ eine Straßendiskussion zur Haftung beim Sport aus.

Sowohl die „Tagesschau“ als auch die „Tagesthemen“ griffen die Entscheidung in ihren
Kurznachrichten auf. Das TV-Magazin „stern TV“ sendete darüber hinaus einen mehrminü-
tigen Beitrag, der sich sowohl mit der Entscheidung als auch mit dem Leidensweg des Ge-
schädigten beschäftigte.

http://www.stern.de/sport/fussball/schmerzensgeld-urteil-im-fussball-blutgraetsche-mit-folgen-1932952.html
http://www.stern.de/sport/fussball/schmerzensgeld-urteil-im-fussball-blutgraetsche-mit-folgen-1932952.html
http://www.stern.de/sport/fussball/schmerzensgeld-urteil-im-fussball-blutgraetsche-mit-folgen-1932952.html
http://www.stern.de/sport/fussball/schmerzensgeld-urteil-im-fussball-blutgraetsche-mit-folgen-1932952.html
http://www.stern.de/sport/fussball/schmerzensgeld-urteil-im-fussball-blutgraetsche-mit-folgen-1932952.html
http://www.stern.de/sport/fussball/schmerzensgeld-urteil-im-fussball-blutgraetsche-mit-folgen-1932952.html
http://www.stern.de/sport/fussball/schmerzensgeld-urteil-im-fussball-blutgraetsche-mit-folgen-1932952.html
http://www.stern.de/sport/fussball/schmerzensgeld-urteil-im-fussball-blutgraetsche-mit-folgen-1932952.html
http://www.stern.de/sport/fussball/schmerzensgeld-urteil-im-fussball-blutgraetsche-mit-folgen-1932952.html
http://www.stern.de/sport/fussball/schmerzensgeld-urteil-im-fussball-blutgraetsche-mit-folgen-1932952.html
http://www.stern.de/sport/fussball/schmerzensgeld-urteil-im-fussball-blutgraetsche-mit-folgen-1932952.html
http://www.reviersport.de/215650---vfb-luenen-schmerzensgeld-brutalo-foul.html
http://www.reviersport.de/215650---vfb-luenen-schmerzensgeld-brutalo-foul.html
http://www.reviersport.de/215650---vfb-luenen-schmerzensgeld-brutalo-foul.html
http://www.reviersport.de/215650---vfb-luenen-schmerzensgeld-brutalo-foul.html
http://www.reviersport.de/215650---vfb-luenen-schmerzensgeld-brutalo-foul.html
http://www.reviersport.de/215650---vfb-luenen-schmerzensgeld-brutalo-foul.html
http://www.reviersport.de/215650---vfb-luenen-schmerzensgeld-brutalo-foul.html
http://www.reviersport.de/215650---vfb-luenen-schmerzensgeld-brutalo-foul.html
http://www.reviersport.de/215650---vfb-luenen-schmerzensgeld-brutalo-foul.html
http://www.reviersport.de/215650---vfb-luenen-schmerzensgeld-brutalo-foul.html
http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-hamm-urteil-i6u24111-blutgraetsche-foul-fussball-schadensersatz-schmerzensgeld/
http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-hamm-urteil-i6u24111-blutgraetsche-foul-fussball-schadensersatz-schmerzensgeld/
http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-hamm-urteil-i6u24111-blutgraetsche-foul-fussball-schadensersatz-schmerzensgeld/
http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-hamm-urteil-i6u24111-blutgraetsche-foul-fussball-schadensersatz-schmerzensgeld/
http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-hamm-urteil-i6u24111-blutgraetsche-foul-fussball-schadensersatz-schmerzensgeld/
http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-hamm-urteil-i6u24111-blutgraetsche-foul-fussball-schadensersatz-schmerzensgeld/
http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-hamm-urteil-i6u24111-blutgraetsche-foul-fussball-schadensersatz-schmerzensgeld/
http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-hamm-urteil-i6u24111-blutgraetsche-foul-fussball-schadensersatz-schmerzensgeld/
http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-hamm-urteil-i6u24111-blutgraetsche-foul-fussball-schadensersatz-schmerzensgeld/
http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-hamm-urteil-i6u24111-blutgraetsche-foul-fussball-schadensersatz-schmerzensgeld/
http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-hamm-urteil-i6u24111-blutgraetsche-foul-fussball-schadensersatz-schmerzensgeld/
http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-hamm-urteil-i6u24111-blutgraetsche-foul-fussball-schadensersatz-schmerzensgeld/
http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-hamm-urteil-i6u24111-blutgraetsche-foul-fussball-schadensersatz-schmerzensgeld/


10% dem organisierten Sport zugeordnet werden.8 Die meisten Sportarten bergen
aber nun einmal ein – gegenüber dem alltäglichen Leben – erhöhtes Gefährdungs-
potential,9 weswegen sich Verletzungen bei der Sportausübung nicht immer ver-
meiden lassen.10 Dennoch erfolgt die Teilnahme aus freien Stücken. Die Sportler
wissen auch, dass viele Sportarten nicht ohne gewisse Regelverstöße durchgeführt
werden können oder auch ein regelgerechtes Verhalten des Mitsportlers zu einer
Verletzung führen kann.11 Für viele Sportler, Beteiligte und Zuschauer stellen
manche spieltypische Regelverstöße12 und ihre spielinterne Sanktionierung gerade
auch den Reiz des Sports dar, der verloren ginge, wenn – imHinblick auf eine etwaig
eintretende zivilrechtliche Haftung – auf sie verzichtet werden müsste.13 So sind
bestimmte Regelverstöße und teilweise auch Verletzungen im Rahmen mancher
Sportarten ausdrücklich gebilligt.14Schließlich spielt auch der Zufall eine gewichtige
Rolle bei eintretenden Verletzungen. In Sekundenbruchteilen zu treffende Ent-
scheidungen, die Schnelligkeit der Bewegungs- und Spielabläufe, der Versuch der
Antizipation des gegnerischen Verhaltens sowie viele weitere Faktoren führen neben
dem sportimmanenten Verletzungsrisiko dazu, dass es bei einem Sportunfall oftmals

8 S. dazu PHB Sportrecht/Fritzweiler, 5. Teil Rn. 158. S. zu weiteren aktuellen, sportspe-
zifischen StatistikenBurmann/Jahnke, NZS 2017, 52, 52; Lemcke, r+s 2012, 569, 570;Rutz, in:
Akzente des Sportrechts, 235, 241 f. sowie ferner zu Sportunfallstatistiken in der Schweiz Erni,
in: Sport und Versicherung, 127, 129 ff. Diese Zahlen geben jedoch keinen Aufschluss darüber,
ob sie einem härteren Umgang der Sportler untereinander geschuldet sind oder sich bereits
dadurch erklären lassen, dass immer mehr Menschen in ihrer Freizeit Sport treiben.

9 S. dazu allein BGHZ 63, 140, 143. So erstaunt es nicht, dass die Gerichte teilweise auch
mit Sportarten und eingetretenen Verletzungen konfrontiert werden, die auf den ersten Blick als
eher ungefährlich eingestuft werden könnten. S. zumBeispiel OLGHamm,NJW-RR 1999, 608
zu einer Verletzung beim Minigolf; OLG Nürnberg MDR 2009, 688 zu einer Verletzung beim
turnerischen „Bockspringen“ während des Schlittschuhfahrens oder OLG Düsseldorf VersR
1993, 1295 zu einer Verletzung beim „Schattenboxen“.

10 S. aus der Rechtsprechung dazu allein BGHZ 63, 140, 142. Ausdrücklich dazu Grunsky,
JZ 1975, 109, 111; so auch Staudinger/Hager [2017], Vor § 823 Rn. 50.

11 Reichert, Grundriß des Sportrechts und des Sporthaftungsrechts, 213 f.; Schimke,
Sportrecht, 133; Weisemann/Spieker, Sport, Spiel und Recht, Rn. 60. So wissen auch Teil-
nehmer von Sportarten, die auf den ersten Blick nicht besonders gefahrträchtig erscheinen und
nicht zwingend auf Körperkontakt ausgelegt sind, dass sie dabei dennoch verletzt werden
können.

12 Paradebeispiel des spieltypischen Regelverstoßes ist das taktische Foul beim Fußball.
13 S. dazu allein Pfister, FS W. Lorenz, 171, 190.
14 BayObLG, NJW 1961, 2072, 2073. Nahezu jede im Wettkampf ausgeübte Kampfkunst

billigt die Verletzung des Kontrahenten, um den sportlichen Erfolg erringen zu können; aber
auch bei Mannschaftssportarten, wie zum Beispiel beim Eishockey durch einen regelgerecht
ausgeführten Bandencheck, ist die körperliche Beeinträchtigung explizit durch Regel 43 der
maßgeblichen Eishockeyregeln der „International IceHockey Federation“ gebilligt. Eine Strafe
wird nur unter einem Verstoß gegen die Regeln 100 ff. und 118 ff. ausgesprochen. S. zum
Regelwerk beim Eishockey http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Sport/IIHF_Offi
cial_Rule_Book_ 2018.pdf; zuletzt abgerufen am 31. Juli 2018.
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schlicht vom Zufall oder Unglück abhängt, wer in der konkreten Spielsituation zum
Schädiger oder Geschädigten wird.15

Die juristische Fachdiskussion dagegen hielt sich stark in Grenzen, da die Ent-
scheidung des OLG Hamm16 der ständigen Rechtsprechung entspricht und sie im
Ergebnis auch inhaltlich kein Neuland erschließt:17 Verletzt ein Sportler seinen
Kontrahenten bei der Sportausübung durch einen gravierendenRegelverstoß, so ist er
dem Geschädigten nach § 823 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichtet.18

Ganz anders hätte der Fall aber gelegen, wenn sich der Schädiger bei der Ver-
letzung regelgerecht verhalten hätte oder ihm nur ein geringfügiger Regelverstoß zur
Last zu legen wäre. Nach heutzutage jedenfalls im Ergebnis nicht mehr bestrittener
Ansicht kann der geschädigte Sportler keinen Schadensersatz vom Schädiger ver-
langen, wenn die Verletzung bei einem Wettkampf mit nicht unerheblichem Ge-
fährdungspotential durch ein regelkonformes Verhalten des Schädigers verursacht
wurde.19 Darüber hinaus soll nach weit überwiegender Ansicht auch ein leicht re-
gelwidriges Verhalten des Schädigers nicht zu einem Schadensersatzanspruch füh-
ren.20 Die Teilnahme am Sport führt demnach – in Modifikation allgemeiner Haf-
tungsgrundsätze21 – zu einem reduzierten Integritätsschutz des Geschädigten. Im

15 S. dazu die Ausführungen zu Typizität und Reziprozität unter B.II.3.
16 OLG Hamm, SpuRt 2013, 123.
17 So besteht bis dato keine tiefergehende Rezension, Anmerkung oder anderweitige

Aufbereitung der Entscheidung.
18 BGH, NJW 1976, 957; 2006, 813, 815; 2008, 1591; 2010 537, 538; OLGBamberg, NJW

1972, 1820; OLG Düsseldorf, VersR 1992, 841; LG Marburg, NJW-RR 1998, 1243, 1244;
BeckOK BGB/Förster [01.05.2018], § 823 Rn. 564, 584; Erman/Wilhelmi, § 823 Rn. 104;
Looschelders, JR 2000, 265, 271 f.; MünchKomm/Wagner, § 823 Rn. 694; Soergel/Spickhoff,
Vor § 823 Rn. 109.

19 BGHZ 63, 140, 142; 154, 316, 324 f.; BGH, NJW 1976, 957; 1976, 2161; 2010, 537, 538;
VersR 1975, 155; BeckOK BGB/Förster [01.05.2018], § 823 Rn. 564; Bender, in: Haf-
tungsrechtliche Probleme imFußballsport, 27, 29 ff.; Erman/Wilhelmi, § 823Rn. 104;Füllgraf,
VersR 1983, 705, 710; Herrmann, Jura 1985, 568, 569; MünchKomm/Wagner, § 823 Rn. 694;
NK-BGB/Katzenmeier, § 823 Rn. 504; Petev, VersR 1976, 320, 323; Soergel/Spickhoff, Vor
§ 823 Rn. 109; Staudinger/Hager [2017], Vor § 823 Rn. 50; Teichmann, JA 1979, 293, 295;
Zimmermann, VersR 1980, 497, 498.

20 BGHZ 154, 316, 324 f.; Erman/Wilhelmi, § 823 Rn. 104;Herrmann, Jura 1985, 568, 569;
NK-BGB/Katzenmeier, § 823 Rn. 504; Looschelders, JR 2000, 265, 272; MünchKomm/
Wagner, § 823 Rn. 695; Rummel, Haftung bei Kanuunfällen, 89; Soergel/Spickhoff, Vor § 823
Rn. 110 f.; Staudinger/Hager [2017], Vor § 823 Rn. 50; Teichmann, JA 1979, 293, 295; Zim-
mermann, VersR 1980, 497, 501; im Ergebnis auch Petev, VersR 1976, 320, 323. Für eine
Haftungsbegrenzung nur bei regelgerechtemVerhalten Füllgraf, VersR 1983, 705, 711; ähnlich
auch RGRK/Steffen, § 823 Rn. 358. Die ältere höchstrichterliche Rechtsprechung hielt sich
insoweit meist noch bedeckt und wollte sich bewusst noch in keine Richtung entscheiden,
tendierte aber bereits offen in diese Richtung; s. dazu allein BGH, NJW 1976, 957, 958; 1976,
2161.

21 Wendete man bei der Sportausübung allgemeine Haftungsgrundsätze an, führten Mit-
spielerverletzungen in den weit überwiegenden Fällen zu Schadensersatzansprüchen jedenfalls
aus § 823 Abs. 1 BGB, da die Verletzung als tatbestandlich und rechtswidrig zu bewerten wäre
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